Verordnung liber Allgemeine Bedingungen fiir die Grundversor-

gung von Haushaltskunden

Und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversor-
gungsverordnung - GasGVV)

Ausfertigungsdatum: 26.10.2006

Vollzitat
»Gasgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBL. | S. 2391, 2396), die zuletzt durch Arti-
kel 12 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBL. 2025 | Nr. 347) gedndert worden ist“

Stand
Zuletzt gedndert durch Art. 2V v. 14.6.2024 | Nr. 192

Hinweis
Anderung durch Art. 12 G v. 18.12.2025 | Nr. 347 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht
abschlielend bearbeitet

FuBBnote
(+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++)

(+++ Zur Anwendung d. § 19 ab dem 20.6.2024 bis zum Ablauf d. 30.4.2025 vgl. § 23 +++)

Die V wurde als Artikel 2 der V v. 26.10.2006 | 2391 vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technolo-
gie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 3 dieser Vam 8.11.2006 in Kraft getreten.
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversorgungsunternehmen
Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser
Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern und Haus-
haltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen flr die Ersatzversorgung nach § 38
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt fiir alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Ver-
sorgungsvertrage, soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 beendet worden sind.

(2) Kundenim Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversor-
gung der Letztverbraucher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunternehmen, das nach § 36
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Gas durchfiihrt.

§2 Vertragsschluss

(1)  Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise
zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverziglich in
Textform zu bestatigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem Gasversorgungs-
netz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, Gber das der Grundversorger die Grundversorgung
durchflhrt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverziiglich in
Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein Gas-
versorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschlielendes Lieferverhaltnis mit einem ande-
ren Gasversorgungsunternehmen begriindet hat.

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestatigung des Vertrages muss alle flr einen Vertrags-
schluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch:

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder Familienname und
Vorname sowie Adresse und Kundennummer),

2. Angaben uber die belieferte Verbrauchsstelle einschlieRlich der zur Bezeichnung der Ent-
nahmestelle verwendeten Identifikationsnummer,

3. Angaben uber Gasart, Brennwert, Druck,

4.  Angaben uber unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde
Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird,

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse),
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Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgefiihrt wird
(Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und

Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes,
wobei folgende Belastungen, soweit diese Kalkulationsbestandteil der geltenden Allgemei-
nen Preise sind, gesondert auszuweisen sind:

a) die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBI. I S.
1534; 20081 S. 660, 1007) in der jeweils geltenden Fassung,

b) die Konzessionsabgabe nach Malgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsab-
gabenverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBL. | S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3
Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBL. | S. 2477) gedandert worden ist,

c) biszum 31. Dezember 2025 die Kosten in Cent je Kilowattstunde flir den Erwerb von
Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz vom 12. Dezember
2019 (BGBI. I S. 2728) in der jeweils geltenden Fassung.

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflich-

tet, sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. Der Grundversorger hat die Belastungen

nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo in ihrer jeweiligen Hohe mit der Veréffentlichung der Allgemei-

nen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu verof-

fentlichen. Zusatzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestatigung hinzuweisen auf

1.

die Allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung und auf diese erganzende
Bedingungen,

den Zeitraum der Abrechnungen,

die Moglichkeit des Kunden, Anspriiche wegen Versorgungsstorungen gegen den Netzbe-
treiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen,

Informationen Uber die Rechte der Kunden im Hinblick auf Verbraucherbeschwerden und
Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur Verfligung stehen, einschlief3lich der
fur Verbraucherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
eingerichteten Schlichtungsstelle mit deren Anschrift und Webseite, und Informationen
Uber die Verpflichtung des Grundversorgers zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren,

die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fur den Bereich Elektrizi-
tat und Gas sowie

ein Muster der nach § 41g Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes durch den Grund-
versorger anzubietenden Abwendungsvereinbarung.

Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 4 und 5 sowie das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grund-

versorgers nach Satz 4 Nummer 6 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu veroffent-

lichen. Der Grundversorger hat das Muster der Abwendungsvereinbarung nach Satz4 Nummer 6 dem
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Kunden auf dessen Verlangen postalisch zu Gibersenden. § 41 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
bleibt unberiihrt.

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und in
den Fallen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestatigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den
ubrigen Kunden die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhandigen. Satz 1 gilt entsprechend
fir die erganzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger 6ffentlich bekannt zu geben und auf
seiner Internetseite zu veroffentlichen.

(5) DerAbschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhangig gemacht werden,
dass Zahlungsruickstande eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung

(1)  Fur die Ersatzversorgung nach & 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die § 2Absatz 3 Satz
3,die §§8 4, 5 Absatz 1, die §§ 5a bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie furr die Beendigung der Ersatzversorgung
nach § 38 Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Absatz 3 entsprechend; § 11 Absatz 2
gilt mit der MalRgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen
Abgrenzung schatzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverziiglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des
Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mit-
zuteilen, dass spatestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der
Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf & 2 Absatz 2 ist hinzuweisen.

Teil 2
Versorgung

§4 Bedarfsdeckung

Der Kunde ist fur die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungs-
gebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die
Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

§5 Artder Versorgung; Anderungen der Allgemeinen Preise und erginzenden Bedingungen

(1) Welche Gasart fiir das Vertragsverhaltnis malRgebend sein soll, ergibt sich aus der Gasart des
jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, Gber die der Kunde
Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsver-
haltnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der flr die Belieferung des Kunden mafigebende
Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den erganzenden Bestimmungen des Netzbetreibers zu den all-
gemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, Uber die der Kunde Gas entnimmt.
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(2) Anderungen der Allgemeinen Preise und der erganzenden Bedingungen werden jeweils zum
Monatsbeginn und erst nach 6ffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der
beabsichtigten Anderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten
Anderungen zeitgleich mit der 6ffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu
versenden und die Anderungen auf seiner Internetseite zu veréffentlichen; hierbei hat er den Umfang,
den Anlass und die Voraussetzungen der Anderung sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach
Absatz 3 und die Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 in Ubersichtlicher Form anzugeben.

(3) Im Fall einer Anderung der Allgemeinen Preise oder ergdnzenden Bedingungen hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Anderungen zu kiindigen. Anderungen der Allgemeinen Preise und der ergdnzenden Bedingungen
werden gegenuber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kiindigung des Vertrages mit dem
Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss
innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiindigung nachweist.

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Anderungen staatlich gesetzter Belastungen

(1) Bei Anderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, die in die Kalkulation des
Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Ande-
rung in das Ergebnis der Kalkulation einflie3en zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ist der Grundversorger abweichend von Satz 1 verpflichtet, die Allgemeinen
Preise unverzlglich neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation
einfliellen zu lassen.

(2)  Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und Verpflichtungen
in Bezug auf Anderungen der Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach § 5
Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben unberihrt.

§ 6 Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die fiir die Durchfiihrung der Grund-
versorgung erforderlichen Vertrage mit Netzbetreibern abzuschlieBen. Er hat die ihm moglichen Mal3-
nahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde
nach der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und
Bedingungen Gas zur Verfligung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grundversorgung fiir die Zwe-
cke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rahmen des & 36 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu befriedigen und fur die Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich
vorgesehenen Umfang nach Maligabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfluigung zu stellen. Dies gilt
nicht,

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschrankungen
vorsehen,
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2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach
§ 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Absatz 1, 2 und 5 der Niederdruckan-
schlussverordnung unterbrochen hat oder

3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertragsgemaRen Lieferung
von Gas durch hohere Gewalt oder sonstige Umstande, deren Beseitigung ihm nicht mog-
lich ist oder im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3) Beieiner Unterbrechung oder bei Unregelmaligkeiten in der Gasversorgung ist, soweit es sich
um Folgen einer Storung des Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht
befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Malinahmen des Grundver-
sorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzug-
lich Uber die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhangenden Tatsachen
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart
werden kdnnen.

§ 7 Erweiterung und Anderung von Anlagen und Verbrauchsgeriten; Mitteilungspflichten

Erweiterungen und Anderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusétzlicher Gasgerate
sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche BemessungsgrofRen andern.
Nahere Einzelheiten Gber den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in erganzenden Bedingun-
gen regeln.

Teil 3
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§8 Messeinrichtungen

(1) Dasvom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen nach den Vorschriften
des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachpriifung der
Messeinrichtungen durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Prifstelle im Sinne des § 40
Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prifung nicht bei
dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten
der Prufung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Ver-
kehrsfehlergrenzen uberschreitet, sonst dem Kunden. Der Grundversorger darf die Prufung nicht von
einer Vorleistung oder Sicherheitsleistung abhangig machen, wenn der Kunde Umstande darlegt, die
Zweifel an der ordnungsgemalfien Funktion der Messeinrichtung begriinden.
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§9 Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten
des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grund-
stiick und zu seinen Raumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrund-
lagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann
durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen.
Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist
anzubieten. Der Kunde hat daflir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zuganglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese ist fur die Dauer des unbefugten Gebrauchs, langstens aber flr sechs
Monate, auf der Grundlage einer taglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Gerate von bis zu zehn
Stunden nach dem flr den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

(2)  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsatzlich oder grob fahrlassig
die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe
betragt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfullung seiner Verpflichtung nach dem fir ihn
geltenden Allgemeinen Preis zusatzlich zu zahlen gehabt hatte. Sie darf langstens fiir einen Zeitraum
von sechs Monaten verlangt werden.

(3) Istdie Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzu-
stellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absatze 1 und 2 (iber einen
geschatzten Zeitraum, der langstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Verbrauchsermittlung

(1)  Far die Ermittlung des Verbrauchs flir Zwecke der Abrechnung ist § 40a des Energiewirtschafts-
gesetzes anzuwenden.

(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 auch ermitteln, wenn dies
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1,
2. anlasslich eines Lieferantenwechsels oder

3. beieinem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Uberpriifung der Ablesung
erfolgt.

(3) (weggefallen)
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§12 Abrechnung

(1)  Der Gasverbrauch wird nach MalRgabe des § 40b Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
abgerechnet.

(2) Andernsich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhangigen Preise, so wird
der fur die neuen Preise malRgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchs-
schwankungen sind auf der Grundlage der fur Haushaltskunden mafRgeblichen Erfahrungswerte
angemessen zu berticksichtigen. Entsprechendes gilt bei Anderung des Umsatzsteuersatzes und erlds-
abhangiger Abgabensatze.

(3) Im Falle einer Belieferung nach & 2 Absatz 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeit-
anteilige Berechnung des Verbrauchs zulassig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den
von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen

(1)  Wird der Verbrauch fiir mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger fiir das nach
der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig fiir den
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu
berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht moglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berucksichtigen.

(2) Andern sich die Allgemeinen Preise, so kdnnen die nach der Preisdnderung anfallenden
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisénderung entsprechend angepasst werden.

(3) Ergibtsich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der
Ubersteigende Betrag unverzlglich zu erstatten, spatestens aber mit der nachsten Abschlagsforderung
zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhaltnisses sind zu viel gezahlte Abschlage unver-
zuglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, flir den Gasverbrauch eines Abrechnungszeitraums Voraus-
zahlung zu verlangen, wenn nach den Umstanden des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht,
dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Ver-
langen einer Vorauszahlung ist der Kunde hiertber ausdricklich und in verstandlicher Form zu unter-
richten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Hohe und die Griinde der Vorauszahlung sowie die
Voraussetzungen fur ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft,
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berucksichtigen. Erstreckt sich
der Abrechnungszeitraum tber mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen,
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so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbetragen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei
der nachsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen Bargeld-
oder Chipkartenzahler oder sonstige vergleichbare Vorauszahlungssysteme einrichten. Die Anforde-
rungen an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes
sind zu beachten.

§ 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Grundver-
sorger in angemessener Hohe Sicherheit verlangen.

(2)  Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Burgerlichen Gesetzbuchs
verzinst.

(3) Istder Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverziglich
seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhaltnis nach, so kann der Grundversor-
ger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverzuglich zuriickzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden
kann.
§ 16 Rechnungen und Abschlage

(1)  Vordrucke fur Rechnungen und Abschldage missen einfach verstandlich sein. Fiir Rechnungen
und Abschlage ist § 40 Absatz 1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes maligeblich.

(2) Der Grundversorger hat in den ergdanzenden Bedingungen mindestens zwei mogliche Zahlungs-
weisen anzugeben. Fiir die anzugebenden Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes anzuwenden.

§ 17 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschlage werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, fri-
hestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig. Einwande gegen Rechnun-
gen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegeniiber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub
oder zur Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder
2. sofern

a) derineiner Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als dop-
pelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist
und
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b) der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung verlangt
und solange durch die Nachprifung nicht die ordnungsgemale Funktion des Messgerats festgestellt ist.
§ 315 des Burgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberuhrt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert
oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lasst, die dadurch entstandenen Kosten fiir struk-
turell vergleichbare Falle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollzieh-
bar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
ubersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Anspriiche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechts-
kraftig festgestellten Gegenansprichen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Priifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der Verkehrsfehlergrenzen
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Uberzahlung vom
Grundversorger zuriickzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Grof3e
des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt

der Grundversorger den Verbrauch fir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden
Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjahrigen Verbrauchs durch Schatzung; die tatsachlichen Ver-
haltnisse sind angemessen zu berlicksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ord-
nungsgemalen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem
Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen.

(2) Anspriiche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeit-
raum beschrankt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uiber einen groReren Zeitraum festge-
stellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.

Teil 5
Beendigung des Grundversorgungsverhaltnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung in besonderen Fillen

Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung durch den Netz-
betreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem Male

schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter

Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. Die §§ 41f und
41g des Energiewirtschaftsgesetzes iber die Unterbrechung der Versorgung bei Nichterfillung einer
Zahlungsverpflichtung bleiben unbertihrt.

FuBRnote
(+++ 8§ 19 Abs. 5: Zur Anwendung ab dem 20.6.2024 bis zum Ablauf d. 30.4.2025 vgl. § 23 +++)
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§ 20 Kiindigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekiindigt werden. Eine Kiin-
digung durch den Grundversorger ist nur moglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36
Absatz 1 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Die Kiindigung bedarf der Textform. Der Grundversorger hat eine Kiindigung des Kunden unver-
zuglich nach Eingang unter Angabe des Vertragsendes in Textform zu bestatigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte fiir den Fall einer Kiindigung des Vertrages,
insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.
§ 21 Fristlose Kiindigung

Der Grundversorger ist in den Fallen des § 19 berechtigt, das Vertragsverhaltnis fristlos zu kiindigen,
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wieder-
holten Zuwiderhandlungen nach § 41f Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes ist der Grundversorger
zur fristlosen Klindigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde, dabei ist § 41f
Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend anzuwenden.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand

Gerichtsstand fiir die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der
Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23 (weggefallen)

LSW —



	Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen
	§ 1	Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
	§ 2	Vertragsschluss
	§ 3	Ersatzversorgung

	Teil 2 
Versorgung
	§ 4	Bedarfsdeckung
	§ 5	Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen
	§ 	5a   Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich gesetzter Belastungen
	§ 6	Umfang der Grundversorgung
	§ 7	Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten

	Teil 3 
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers
	§ 8	Messeinrichtungen
	§ 9	Zutrittsrecht
	§ 10	Vertragsstrafe

	Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung
	§ 11	Verbrauchsermittlung
	§ 12	Abrechnung
	§ 13	Abschlagszahlungen
	§ 14	Vorauszahlungen
	§ 15	Sicherheitsleistung
	§ 16	Rechnungen und Abschläge
	§ 17	Zahlung, Verzug
	§ 18	Berechnungsfehler

	Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses
	§ 19	Unterbrechung der Versorgung in besonderen Fällen
	§ 20	Kündigung
	§ 21	Fristlose Kündigung

	Teil 6 
Schlussbestimmungen
	§ 22	Gerichtsstand
	§ 23	(weggefallen)


